
EFRE – Stadtgrün, Lärm, Radon

Mehr Grün in Städten 
und Gemeinden

„Stadtgrün“ bietet bei bewusster Planung und  Nutzung 
wertvolle Lebensräume für unsere  einheimische Tier- und 
Pflanzenwelt,  beispielsweise auf Grün- und  Freiflächen, an 
Gehölzen und  Gebäuden. Das  Förderprogramm  unterstützt 
 Vorhaben für den Erhalt und die  Verbesserung der 
 Biodiversität in sächsischen  Städten und  Gemeinden.

Wie hoch kann die Förderung sein?

EFRE

 ͖ in Höhe von 75 Prozent der förderfähigen 
 Ausgaben

 ͖ investive Vorhaben mit förderfähigen 
 Gesamtausgaben über 100.000 Euro 

 ͖ Konzepte mit förderfähigen Gesamt
ausgaben bis maximal 50.000 Euro 

Landesprogramm

 ͖ in Höhe von 90 prozent der 
 förderfähigen  Ausgaben für gemein
nützige  Organisationen und anerkannte 
Religions gemeinschaften

 ͖ in Höhe von 80 Prozent der förder
fähigen  Ausgaben für kommunale 
Gebiets körperschaften und kommunale 
 Unternehmen

 ͖ investive Vorhaben mit förderfähigen 
Gesamtausgaben bis einschließlich 
100.000 Euro

Fördergrundlage
Förderrichtlinie Stadtgrün, Lärm, Radon / 2023 
des  Sächsischen Staatsministeriums für Energie, 
 Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL)

Informationen zu weiteren EU-Förder möglichkeiten
www.europafördertsachsen.de

Information /  Beratung /  Antragstellung 
Sächsische Aufbaubank 
www.lsnq.de/stadtgruenlaermradon
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Was wird gefördert?

Vorhaben zur Stärkung und Sicherung biodiversitätsfördernder grüner 
 Infrastrukturen in Städten und Gemeinden ab 2.000 Einwohnern:

EFRE

 ͖ Vorhaben, die der Anlage, Aufwertung 
oder Vernetzung von Grün- und Freiflächen 
 sowie der bodengebundenen Fassaden
begrünung und extensiven Dach
begrünung und somit dem Ausbau von 
Grünzügen und Biotopverbünden dienen

 ͖ Konzepte zur Stärkung und  Sicherung 
 biodiversitätsfördernder grüner 
 Infrastrukturen

Landesprogramm

 ͖ Anlage, Aufwertung oder  Vernetzung 
von Grün- und Freiflächen sowie 
 Fassadenbegrünung und extensive 
Dach begrünung

• Anlage, Aufwertung oder  Vernetzung 
von Grün- und Freiflächen, insbe-
sondere Anlage von  Gehölzen, 
 Aufwertung oder Vernetzung von 
Gehölz bereichen,  Anlage oder 
 Aufwertung arten und blüten reicher 
Wiesen einschließlich mehr jähriger 
Kraut- und Staudenflächen 

• boden gebundene Fassaden
begrünung und extensive 
 Dachbegrünung

Wer wird gefördert?

EFRE

 ͖ kommunale Gebietskörperschaften

 ͖ kommunale Unternehmen

Landesprogramm

 ͖ kommunale Gebietskörperschaften

 ͖ kommunale Unternehmen

 ͖ gemeinnützige Organisationen

 ͖ anerkannte Religionsgemeinschaften

Welche Ausgaben können gefördert werden?

EFRE

 ͖ direkte Ausgaben bspw. für die Planung und 
Umsetzung des Vorhabens, die  Entsiegelung 
sowie die Entwicklungspflege im zweiten und 
dritten Standjahr

 ͖ indirekte Ausgaben für  Projektkoordinierung, 
Projektbetreuung und Koordinierung der 
Auftrags vergaben; in Höhe von 7  Prozent 
der förderfähigen direkten Ausgaben 
( Pauschalfinanzierung)

Landesprogramm

 ͖ Ausgaben bspw. für die Planung und 
Umsetzung des Vorhabens, das Projekt
management, Projektorganisation und 
Projektsteuerung, die Entsiegelung sowie 
die Entwicklungspflege im zweiten und 
dritten Standjahr
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